
Möchten Sie sich selbst oder einen Mitarbeiter Ihres Unternehmens zur befähigten Person für die UVV-

Prüfung von Arbeitsmitteln ausbilden lassen? Dann sind Sie bei der uns mehr als goldrichtig. In unserem 

Lehrgang, welcher seitens der Berufsgenossenschaft als anerkannte Ausbildung gilt durch unsere BG AMS 

und SmS geprüften Zertifikate dazu, werden die Teilnehmer qualifiziert, Betriebs- und Arbeitsmittel gemäß 

der TRBS 1201 und der DGUV Vorgaben zu prüfen und fachgerecht zu dokumentieren.  

Ist eine UVV-Prüfung Pflicht? Ja gem. der BetrSichV und TRBS 1201 VDI 4068 usw. mind. 1 x Jährlich  

Der Umgang mit technischen Arbeits- und Betriebsmitteln birgt viele Gefahrenpunkte für die Mitarbeiter. 

Damit Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz dennoch gewährleistet werden können, ist der 

richtige und sichere Umgang mit z.B. Flurförderzeugen und deren Anbaugeräte, kraftbetriebenen 

Kleingeräten und anderen Arbeitsmittelen von großer Bedeutung. Dieses ist auch ist in den 

Unfallverhütungsvorschriften (UVV) definiert.  Überall dort, wo mit Arbeits- und Betriebsmitteln hantiert 

und gearbeitet wird, ist eine jährliche UVV-Prüfung verpflichtend. 

Überall dort, wo mit Arbeitsmitteln und Betriebsmitteln hantiert und gearbeitet wird, sind die 

Erstinbetriebnahme Prüfung und die mind. 1x jährliche Prüfungen seitens der Berufsgenossenschaften und 

der Betriebssicherheitsverordnung §14 vorgeschrieben. Diese Prüfungen können auch durch geeignete und 

regelmäßige nachweislich geprüfte schriftlich beauftragte Fremdfirmen oder direkt durch eine eigne 

Zertifizierte "befähigte Person (ehemals Sachkundiger)" des eigenen Betriebs geprüft werden. 

Die allgemeinen Voraussetzungen für befähigte Personen sind in der TRBS 1201 TRBS 1203 (Technische 

Regel für Betriebssicherheit) und VDI 4068 definiert. Dementsprechend müssen folgende Voraussetzungen 

erfüllt sein, um am Lehrgang teilzunehmen: abgeschlossene technische Berufsausbildung oder 

vergleichbares Studium, Berufserfahrung (mit den betreffenden oder vergleichbaren Arbeitsmitteln),     

zeitnahe berufliche Tätigkeit im Umfeld der Prüfungen bzw. mit den Arbeitsmittel- Betriebsmitteln.  

Eine Ausnahme stellt das Arbeitsmittel "Elektrische Betriebsmittel" nach der Vorschrift 3 dar - hier ist eine 

abgeschlossene elektrotechnische Berufsausbildung gefordert. 

Damit Sie als Unternehmen ihrer Pflicht zur Schadensprävention nachkommen, bieten wir Ihnen die 

Qualifizierung zur befähigten Person (UVV Prüfer) für die Prüfung von Arbeitsmitteln an. 

Damit Sie als Unternehmen unkompliziert Ihrer Pflicht zur Schadensprävention nachkommen können, 

bieten wir Ihnen die Qualifizierung zum Zertifizierten UVV-Prüfer an. 

In einen mind. 1-tägigem Fachkunde-Seminar plus E-Learning Anteil erwerben Sie die notwendige Kenntnis, 

um die vorgeschriebenen Prüfungen selbst durchführen und dokumentieren zu können. Neben den 

rechtlichen Grundlagen der Prüfung umfasst unser Seminarprogramm auch die Aufgaben, Rechte und 

Pflichten einer befähigten Person sowie Ihre Stellung im Unternehmen. Darüber hinaus vermitteln wir 

Know-how aus der Praxis rund um den Aufbau der Werkstoffe sowie der fachgerechten Lagerung, Kontrolle 

und Instandhaltung auch im laufenden Betrieb. 

Sie dürfen mit dem bestandenen Lehrgang sowohl im eigenen Betrieb sowie im Kundenauftrag die 

Arbeitsmittel prüfen, für die Sie befähigt worden sind und eine ausreichende Sachkunde besitzen. 

Preise 1. Modul  ab 300,- € bis zu 3. Module an einen Tag für 900 €  

Steuerfrei da staatlich anerkannter Lehrgang und kein 08/15 Kurs mit MwSt. sind nicht Zertifiziert - 

Als Vorbereitung auf den Lehrgangstag absolvieren unsere Teilnehmer vorab für jedes gebuchte 

Arbeitsmittel ein selbst Learning, das die Grundlagen der Sachkunde beinhaltet und schon einmal in die 



jeweiligen Vorschriften einführt. Hierdurch sind die Teilnehmer optimal auf den Lehrgangstag vorbereit und 

können somit die Zeit am Präsenztag effektiv für die intensive Auseinandersetzung mit bis zu drei Arbeits- 

und Betriebsmitteln nutzen. 

Bei der UVV-Prüfer Schulung haben Sie also die Möglichkeit, bis zu drei Prüfereignungen an nur einem 

einzigen Präsenztag zu erwerben. 

Ihre gewünschten Module wählen Sie im Angebot einfach selbst aus.  

Wir bieten nicht nur die folgenden UVV Prüfer Module an: 

Austauschbare Kipp- & Absetzbehälter / Wechselladebehälter gemäß DGUV-I 214-016 usw. 

Erdbaumaschinen gemäß DGUV Regel 100-500 Kapitel 2.12 und Straßenbaumaschinen nach Regel 101-003 

Fahrzeugprüfung wie Firmenwagen Anhänger Lkw Trecker usw. gemäß der DGUV Vorschrift 70 

Kraftbetriebene Flurförderzeuge gemäß der FEM 4.004 und DGUV Vorschrift 68 (Muskelkraft also 

Handhubwagen keine Prüfpflicht) 

Flüssigkeitsstrahler gemäß DGUV Regel 100-500 Kapitel 2.36 usw. Gerüste gemäß TRBS 2121 Teil 1 DGUV 

Information 201-011 usw. Hubarbeitsbühnen & Hebebühnen gemäß DGUV Grundsatz 308-002 usw. 

Hydraulische Pressen gemäß DGUV Information 209-030 und DGUV Regel 100-500 Kapitel 2.3 usw. 

Hydraulikschlauchleitungen gemäß Regel 113-020 alte DGUV Regel 113-015 usw. 

Krane gemäß DGUV Grundsatz 309-001 & DGUV Vorschrift 52 usw. 

Kraftbetriebene Kleingeräte gemäß BetrSichV, TRBS 1201, und andere div. DGUV Regeln Vorschriften usw. 

Lastaufnahmemittel Anschlagmittel und andere Hebemittel gemäß neuer Regel 109-017 und DGUV-I 209-

013 und nicht DGUV R100-500, DGUV I 556, VDI2700 Blatt 3 wie bei LTS - haha -  

Leitern & Tritte gemäß DGUV Information 208-016 usw. Regalprüfung DIN EN 15635 Regale gemäß DGUV 

Grundsatz 312-906, DGUV Regel 108-007 

PSAgA PSA gegen Absturz gemäß TRBS 2121 DIN EN 15635 DGUV Grundsatz 312-906 usw. 

Sieb- und Brechanlagen Stetigförderer, DGUV Regel 100-500 div. Kapitel, DGUV-I 208-018 usw. 

Steigleitern gemäß DGUV-I 208-032, Arbeitsbühnen und Mankörbe nach FEM 4.006 usw. 

Teleskopmaschinen gemäß DGUV Grundsatz 308-009, nicht nach FEM 4004 wie bei LTS und anderen Haha-  

Türen Tore und Fenster Kraftbetrieben und manuelle ab 2qm mit Brandschutztüren- und tore gemäß ASR 

A1.7, ASR A1.6, DGUV-I 208-002  Verladerampen gemäß DGUV Grundsatz 308-007, DGUV Regel 108-006 

Winden, Hub- und Zuggeräte gemäß DGUV Vorschrift 54 55 und Grundsatz 309-008 usw. 

Dies ist nur eine kleine Auswahl an möglichen Arbeitsmitteln.  

Ihr Arbeitsmittel bzw. Betriebsmittel ist nicht dabei oder Sie sind sich unsicher, unter welches Modul Ihr 

Arbeitsmittel fällt?  Sprechen Sie uns gerne an, wir helfen Ihnen weiter!  

MfG SiFa SV und VET Zertifizierter Trainer Drewer, Olli www.nicht-ohne-schulung.de  

http://www.nicht-ohne-schulung.de/

